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der technischen Mittel der Polizei er¬
möglicht.
Die Ausstattung der Polizeidienst¬
stellen mit technischem Gerät ist
weiter zu modernisieren und zu er¬
gänzen. Nur eine mit den modern¬
sten technischen Hilfsmitteln ausge¬
rüstete Polizei kann personelle Eng¬
pässe ausgleichen und durch einen
besseren Wirkungsgrad die Sicher¬
heit und Ordnung im Land gewähr¬
leisten. Dabei liegen die vordring¬
lichsten Aufgaben auf dem Gebiet
des Fernmeldewesens und der elek¬
tronischen Datenverarbeitung. Die
Kosten der verbesserten Ausstattung
werden im Programmzeitraum 250
Mio DM betragen.

Langfristiges Ziel
Verbesserter Schutz des
Lebens, der Gesundheit und
des Eigentums der Bürger.

Maßnahmen bis 1975
Personalvermehrung bei der
Polizei um etwa 10 Prozent;
Vergrößerung der Kreispolizei¬
behörden; Verbesserung auf
dem Gebiet des Fernmelde¬
wesens.

Kosten
im Programmzeitraum 483 Mio DM.

■ 9.4
Personal im öffentlichen Dienst

Der öffentliche Dienst ist durch die
ständig schnelleren Veränderungen
in allen Lebensbereichen zu immer
neuen Anpassungen gezwungen. Es
muß daher größere Mobilität und
Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung
und mehr Bereitschaft zum Überden¬
ken des eigenen Standorts gefordert
werden. Auch die weitere Zunahme
der Verwaltungsaufgaben macht
dies notwendig.

■ 9.41

Ausbildung

Die Ausbildung des Nachwuchses
für den öffentlichen Dienst ist deut¬
lich daran zu orientieren, daß sich
der im öffentlichen Dienst Tätige
auch auf Tatbestände wird einstellen
müssen, die zur Zeit nicht an¬
nähernd übersehen werden können.

Die heutigen Berufsbilder werden
sich weitgehend ändern. Die Ausbil¬
dung in allen Laufbahnen soll sich
daher nicht auf eine fachliche Über¬
spezialisierung, sondern auf die Ver¬
mittlung von Grund- und Methoden¬
wissen ausrichten. Gegenstand der
Prüfung soll weniger die Beherr¬
schung von Einzelkenntnissen, son¬
dern vielmehr die Fähigkeit zur Auf¬
nahme, Verarbeitung und Entschei¬
dung von neuen Sachverhalten und
Fragestellungen sein.

Für den höheren Verwaltungsdienst
werden nach wie vor Ausbildungs¬
gänge in Betracht kommen, die die
Fähigkeit fördern, in logischer Ge¬
dankenführung auf Grund präzise er¬
mittelter, übersichtlich dargestellter
Sachverhalte abgewogene, prakti¬
kable, an den Erfordernissen des
demokratischen und sozialen Rechts¬
staates ausgerichtete Entscheidungen
zu fällen und sich auf neue Tat¬
bestände und Gegebenheiten schnell
und gründlich einzustellen.
Soweit dabei auf den Juristen zu¬
rückgegriffen wird, decken sich die
Änderungswünsche für die Ausbil¬
dung zum höheren Verwaltungs¬
dienst mit den Änderungsforderungen
für die Ausbildung der anderen juri¬
stischen Berufe. Es ist erforderlich,
die juristische Vorbildung auf den

Universitäten und die Referendar¬
ausbildung den Erfordernissen der
Zeit und pädagogischen Erkenntnis¬
sen besser als bisher anzupassen.
Das juristische Studium soll neu ge¬
ordnet werden; der Studierende soll
sich auf der Universität vor allem
um die juristische Denk- und Arbeits¬
weise bemühen und sich neben
einem Grundverständnis in den Kern¬
bereichen des Rechts vertiefte Kennt¬
nisse nur in einzelnen Gebieten an¬
eignen, die erwählen kann.
Mehr als bisher soll der junge Jurist
sich mit den gesellschaftlichen, wirt¬
schaftlichen und politischen Bezü¬
gen des Rechts vertraut machen.
Der angehende Verwaltungsbeamte
sollte zusätzlich verwaltungs- und
finanzwissenschaftliche Kenntnisse
erwerben. Die veränderte Gestaltung
des juristischen Studiums und die
erste juristische Staatsprüfung müs¬
sen einander entsprechen.

Neben dem Juristen wird im öffent¬
lichen Dienst zunehmend der Wirt¬
schafts- oder Sozialwissenschaftler
vertreten sein. Die Ausbildung von
Absolventen dieser Fachrichtungen
muß von allen Ressorts der Landes¬
verwaltung gefördert werden; die
Übernahme einer höheren Zahl von
Bewerbern wird durch die Festle¬
gung einer Einstellungsquote ge¬
währleistet. Deutlicher als bisher
müssen Studenten ihre wirtschafts-
oder sozialwissenschaftlichen Stu¬
diengänge jedoch auf die Erforder¬
nisse der Verwaltungspraxis ausrich¬
ten können.
Durch Straffung und stärkere Aus¬
richtung des Vorbereitungsdienstes
für Juristen wie für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler auf eine prak¬
tisch-methodische Grundausbildung
werden die Voraussetzungen für
einen möglichst frühen Eintritt in das
Berufsleben geschaffen werden
müssen. Ob eine gemeinsame Aus¬
bildung von Rechtswissenschaftlern
mit erster Staatsprüfung und Wirt¬
schafts- und Sozialwissenschaftlern
eingerichtet werden kann, die zur
Befähigung zum höheren Verwal¬
tungsdienst führt, soll geprüft wer¬
den.
Die Vor- und Ausbildung des geho¬
benen Dienstes müssen im Hinblick
auf die Einführung von Fachhoch¬
schulen neu durchdacht werden. Die
Entwicklung kann zur Einbeziehung
von Fachhochschulen in das Ausbil-
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